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ErwGr

Erwagungsgrund 82 - Verzeichnis der Verarbeitungstatigkeiten

Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der Verarbeitungstatigkeiten, die seiner Zustandigkeit
unterliegen, fihren. Jeder Verantwortliche und jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet sein, mit
der Aufsichtsbehdrde zusammenzuarbeiten und dieser auf Anfrage das entsprechende Verzeichnis
vorzulegen, damit die betreffenden Verarbeitungsvorgange anhand dieser Verzeichnisse kontrolliert
werden konnen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemaR ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr082?rev=1519046109 Gedruckt 03.04.2026 13:09



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 82 - Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten



